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Entscheidungen des II. Zivilsenats

Entscheidung des IX. Zivilsenats

Zur Verjährung von Schadensersatz-
ansprüchen einer AG gegen ein Auf-
sichtsratsmitglied

a) Die Verjährung von Schadensersatz-
ansprüchen einer Aktiengesellschaft  
gegen ein Aufsichtsratsmitglied gemäß 
§ 116 Satz 1, § 93 Abs. 2, Abs. 6 AktG 
wegen Verjährenlassens von Ersatzan-

sprüchen der Gesellschaft gegen ein 
Vorstandsmitglied beginnt gemäß § 200 
Satz 1 BGB mit dem Zeitpunkt der Ver-
jährung des Ersatzanspruchs der Gesell-
schaft gegen das Vorstandsmitglied. 

b) Das gilt auch dann, wenn der Ersatz-
anspruch der Gesellschaft gegen das 
Vorstandsmitglied darauf beruht, dass 

dieses Einlagen an das Aufsichtsratsmit-
glied zurückgewährt hat. 

Bitte klicken Sie hier für den Link zum 
Urteil vom 18. September 2018 –  
II ZR 152 / 17 

Zur Anmeldung eines Anspruchs zur 
Tabelle im Insolvenzverfahren 

Der einem Gläubiger zur Zeit der Insolvenz-
eröffnung zustehende Anspruch auf Ab-

schluss eines Vertrages mit dem Schuldner 
stellt eine Insolvenzforderung dar. Diese 
kann nur mit dem geschätzten Wert des 
Anspruchs zur Tabelle angemeldet werden.

Bitte klicken Sie hier für den Link zum 
Urteil vom 11. Oktober 2018 – 
IX ZR 217 / 17 

Zur Mehrheitsklausel im Gesellschafts-
vertrag einer Publikumspersonenge-
sellschaft 

Eine im Gesellschaftsvertrag einer Pub-
likumspersonengesellschaft vereinbarte

Mehrheitsklausel, die unter dem Vorbe-
halt abweichender gesetzlicher Bestim-
mungen steht, ist typischerweise dahin 
auszulegen, dass die Mehrheitsklausel 
dispositiven gesetzlichen Regelungen 
vorgeht.

Bitte klicken Sie hier für den Link zum 
Urteil vom 11. September 2018 –  
II ZR 307 / 16 

Entscheidung des XI. Zivilsenats
Zu Sittenwidrigkeit einer Bürgschafts-
erklärung eines Arbeitnehmers

Die Bürgschaft eines Arbeitnehmers für 
Verbindlichkeiten des Arbeitgebers ist 
nicht schon deswegen sittenwidrig, weil 
sie vom Arbeitnehmer ohne eine Gegen-

leistung in einer wirtschaftlichen Notlage 
des Arbeitgebers übernommen wird. 

(Fortführung des Senatsurteils vom  
14. Oktober 2003 – XI ZR 121 / 02,  
BGHZ 156, 302 ff.) 

Bitte klicken Sie hier für den Link zum 
Urteil vom 11. September 2018 –  
XI ZR 380 / 16 
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Dieses Dokument stellt keine Rechtsberatung dar und verfolgt ausschließlich den Zweck, bestimmte Themen 
anzusprechen. Es erhebt keinen Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit und die in ihm enthaltenen In-
formationen können eine individuelle Rechtsberatung nicht ersetzen. Sollten Sie weitere Fragen bezüglich der 
hier angesprochenen oder hinsichtlich anderer rechtlicher Themen haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren  
Ansprechpartner bei CMS Hasche Sigle. 

CMS Hasche Sigle ist eine der führenden wirtschaftsberatenden Anwaltssozietäten. Mehr als 600 Anwälte sind 
in acht wichtigen Wirtschaftszentren Deutschlands sowie in Brüssel, Hongkong, Moskau, Peking, Shanghai und 
Teheran für unsere Mandanten tätig. CMS Hasche Sigle ist Mitglied der CMS Legal Services EEIG, einer europäi-
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ist nicht für Mandanten tätig. Derartige Leistungen werden ausschließlich von den Mitgliedssozietäten in den 
jeweiligen Ländern erbracht. CMS EEIG und deren Mitgliedssozietäten sind rechtlich eigenständige und unab-
hängige Einheiten. Keine dieser Einheiten ist dazu berechtigt, im Namen einer anderen Verpflichtungen einzu-
gehen. CMS EEIG und die einzelnen Mitgliedssozietäten haften jeweils ausschließlich für eigene Handlungen 
und Unterlassungen. Der Markenname „CMS“ und die Bezeichnung „Sozietät“ können sich auf einzelne oder 
alle Mitgliedssozietäten oder deren Büros beziehen.
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